RouBrättKlub FuessImChessu
	Statuten 


Vorbemerkung:
Der Verein RBK FuessImChessu bekennt sich zur Gleichstellung beider Geschlechter. Im Interesse der sprachlichen Verständlichkeit betreffen alle Personenbezeichnungen immer beide Geschlechter, auch wenn sie nur in einer grammatikalischen Form schriftlich ausgedrückt werden. Dieser Grundsatz gilt sowohl für die Statuten als auch für alle anderen Schriftstücke des Vereins RBK FuessImChessu.

Allgemeines: 
Art. 1 

Name
Unter dem Namen RBK FuessImChessu besteht ein organisierter Verein (im Sinne von Art. 60 ff des ZGB).

Art 2

Zweck
Der Verein RBK FuessImChessu bezweckt in erster Linie das 
gemeinsame Betreiben des Skateboardens, sowie andere verwandte Aktivitäten.
 

Art.  3

Sitz
Der Verein RBK FuessImChessu hat den Sitz am Domizil des
 
Sekretariats.

Mitglieder:
Art.  4

Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins RBK FuessImChessu kann jede natürliche Person werden.

Art.  5

Beiträge
Jedes Mitglied hat höchsten einen Jahresbeitrag von


CHF 50.00 zu entrichten.

Art.  6

Pflichten
a)
Die von der Generalversammlung festgesetzten Beiträge zu entrichten.

b) Die Interessen des Vereins nach Kräften zu wahren und seine Bestrebungen zu fördern.

Art.  7

Rechte
Nach Entrichtung des Mitgliederbeitrages erhält das Mitglied das Stimmrecht sowie Antragsrecht (unter Einbezug von Art. 15e) an der ordentlichen Generalversammlung. 

Art.  8

Austritt
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss, Tod bzw. Auflösung der juristischen Person. Der Austritt muss dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. Das austretende Mitglied bleibt für das laufende Vereinsjahr beitragspflichtig.

Art.  9

Ausschluss
Über den Ausschluss eines Mitgliedes, welches den Verein schädigt oder dessen Verhalten die Vereinsinteressen erheblich verletzt, entscheidet die Generalversammlung. Das Erlöschen der Mitgliedschaft hat den Verlust aller Mitgliedschaftsrechte zur Folge.

Organisation:
Art. 10

Organe
Die Organe von RBK FuessImChessu sind:

a) die Generalversammlung

b) der Vorstand

c) der Rechnungsrevisor

Art. 11

Versammlungen:
Jedes Jahr findet eine ordentliche Generalversammlung statt, mit Rechenschaft über die Bilanz und Erfolgsrechnung des vorangegangenen Jahres, sowie Budgetierung des folgenden Jahres.

Art. 12

Abstimmungsmodus
Die Generalversammlung beschliesst mit einfacher Mehrheit.


Bei Stimmengleichheit hat der Präsident Stichentscheid.

Art. 13

Vorstand
Aus der Mitte der Generalversammlung wird alle 5 Jahre der Vorstand gewählt. Der Vorstand muss über das Vereinsgeschehen besorgt sein. 

Die Generalversammlung:

Art. 14

Zusammensetzung
a)
Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins.

b) Sie setzt sich zusammen aus:

1) den anwesenden Mitgliedern

2) den Mitgliedern des Vorstandes


Diese sind alleine stimm- und wahlberechtigt.

Art. 15

Stimmzuteilung
a)
Stimmberechtigt sind nur die anwesenden Mitglieder, die Ihren Jahresbeitrag bezahlt haben.



b)
Die Stimmberechtigung ist persönlich und nicht übertragbar.

c) Mitglieder des Vorstandes verfügen je über eine Stimme, deren Ausübung sie nicht auf eine Drittperson Person übertragen können.

Art. 16

Einberufung
a)
Einmal pro Jahr (Februar) findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Bei Bedarf können ausserordentliche Generalversammlungen durchgeführt werden. Die Generalversammlung wird mit mindestens dreiwöchiger Frist vom Vorstand einberufen.


b)
Sofern ein Fünftel der Stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt, muss vom Vorstand innert zwei Wochen eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen werden.

Art. 17

Kompetenzen
a)
Aufstellung und Änderung der Statuten.
b) alle 5 Jahre Wahl des Vorstandes
c) Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung sowie des Berichts der Kontrollstelle.

d) Festsetzung der Mitgliederbeiträge.

e) Anträge von Mitgliedern müssen bis spätestens 2 Wochen vor der Generalversammlung dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden.

Der Vorstand:

Art. 18

Zusammensetzung
a)
Der Vorstand ist das leitende Organ von
RBK FuessImChessu.

d) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern:

1) dem Präsident
2) dem Sekretär

3) dem Kassier

Art. 19

Organisation
Der Vorstand organisiert sich selbst.
Art. 20

Kompetenzen
a)
Dem Vorstand obliegt die Führung von RBK FuessImChessu. Er vertritt den Verein nach aussen.

b) In seine Zuständigkeit gehören insbesondere:

1) die Führung von RBK FuessImChessu nach dem von der Generalversammlung verabschiedeten Programm.

2)
Kontrolle der Tätigkeit des Sekretariats

2) Überwachung der Finanzen von RBK FuessImChessu, insbesondere die Verabschiedung des Budgets und die Verantwortung für dessen Einhaltung.

c)
Der Vorstand kann seine Mitglieder mit Sonderaufgaben beauftragen.

e) Im Rechnungsverkehr zeichnet der Präsident sowie der Kassier je kollektiv zu zweien.

Das Sekretariat:

Art. 21

Organisation/

Aufgaben
a)
Das Sekretariat ist die verwaltende und dienstleistende Stelle von RBK FuessImChessu.

b) Dem Sekretariat obliegt die Führung der Geschäfte von RBK FuessImChessu, insbesondere die Ausführung der von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse sowie die administrativen Arbeiten im Allgemeinen.

c) Das Pflichtenheft wird vom Vorstand aufgestellt.

Die Kontrollstelle:

Art. 22

Zusammensetzung
a)
Die Kontrollstelle ist das Überwachungs- und Schlichtungsorgan von RBK FuessImChessu.

b)
Die Kontrollstelle besteht aus einem von der General-versammlung gewählten Mitglied und darf nicht dem Vorstand angehören.

Art. 23

Aufgaben/Kompetenzen
Die Kontrollstelle prüft die Buchhaltung sowie die Bilanz und Erfolgsrechnung von RBK FuessImChessu. Sie erstattet der Generalsversammlung darüber Bericht.

Art. 24

Organsisation
Die Kontrollstelle organisiert sich selber.

Versch. Bestimmungen:

Art. 25

Statutenänderungen 
Änderungen der Statuten erfolgen durch die Generalversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten.

Art. 26

Dauer und Auflösung 
Die Dauer des Vereins RBK FuessImChessu ist unbegrenzt. Zur Auflösung des Vereins bedarf es der Zustimmung von Zweidrittels-mehrheit der anwesenden Mitgliedern und der Zustimmung des gesamten Vorstandes an einer Generalversammlung. Ein entsprechender Antrag muss vorher auf der Traktantenliste figurieren. Bei Auflösung des Vereins wird das Vereinsvermögen einer Organisation mit ähnlichen Zielen oder, in Ermangelung einer solchen, zu wohltätigen Zwecken verwendet. Der Vorstand ist demnach für die Liquidierung besorgt. Die Mitglieder haben kein Anrecht auf das Vereinsvermögen.

Art. 27

Versicherung
Die Versicherung ist Sache jedes einzelnen Mitgliedes.

Art. 28
Haftung
Für die Verpflichtungen von RBK FuessImChessu haftet einzig und allein das Vereinsvermögen.
Jede über den Mitgliederbeitrag hinausgehende Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.
Art. 29
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr endet per 31. Dezember jeden Jahres.

Diese Statuten treten ab 06. Oktober 2005 in Kraft.

Der Präsident
      Der Sekretär

Der Kassier

   Kevin Hayoz                                 Stive Ziehlman                                    Peter Zbinden                                                                  
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